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Bruno Molitor

Reformbedarf 
bei der 
Lebensversicherung

Wo die Wettbewerbsintensität zu 
wünschen übrig läßt, sind 

stets die Verbraucher die Leidtra
genden. Das zeigt sich nicht zuletzt 
im Sektor der privaten Lebensversi
cherung. Hier haben sich überholte 
Strukturen erhalten, die bei funktio
nierendem Wettbewerb längst der 
Vergangenheit angehören würden. 
Was als Schutz für die Ansprüche 
der Versicherten angetreten war, 
wächst sich in wichtigen Teilen je 
länger je mehr zu deren Nachteil 
aus.

Da sind zum einem die veralteten 
Sterbetafeln von 1960 zu nennen, 
nach denen die Versicherer gleich
wohl noch heute ihre Beitragsforde
rungen kalkulieren. De facto hat je
doch die mittlere Lebensenwartung 
bei Männern und noch mehr bei den 
Frauen erheblich zugenommen, 
ganz zu schweigen davon, daß die 
Klientel der Privatversicherung hier 
insgesamt ohnehin besser ab- 
schneldet, weil chronisch Schwer
kranke regelmäßig nicht aufgenom
men werden. Das Festhalten an den

veralteten Sterbetafeln beschert 
den Gesellschaften automatisch 
Überschüsse („Sterblichkeitsge
winne“ ), die eigentlich über entspre
chend niedrigere Beiträge den Ver
sicherungsnehmern zustehen. 
Auch ist es unhaltbar, Männer und 
Frauen trotz der geschlechtsspezifi
schen Unterschiede in der Lebens
erwartung den gleichen Beitrag 
zahlen zu lassen. Zum anderen ist 
der althergebrachte niedrige Rech
nungszinssatz von 3 % zu erwäh
nen, den die Versicherer für das pe
riodisch auflaufende Sparkapital 
der Versicherten noch heute anset
zen, während die Anlage dieses Ka
pitals de facto Renditen in doppelter 
Höhe und mehr erbringt. Auch hier 
fallen laufend hohe Unternehmens
überschüsse an, die ordnungspoli
tisch vernünftiger von vorneherein 
niedrigeren Tarifen zugute kommen 
sollten.

Vollends problematisch ist 
schließlich die gängige Handha
bung des Rückkaufwertes bei vor
zeitiger Vertragsauflösung. Nach 
den Kalkulationen der Gesellschaf
ten werden mit den Beiträgen vor
weg einmal stets voll die Akquisi- 
tions- und Verwaltungskosten ge
deckt, so daß der ausscheidende 
Kunde in den ersten Jahren oft über
haupt nichts und auch nach zehn 
Jahren nicht einmal das bis dahin 
eingebrachte Beitragsvolumen zu
rückerhält. Solche Usancen sind 
ebenso ungerecht wie wettbe
werbsfeindlich: die einschlägigen 
Verluste lassen dem Versicherten 
die Lust vergehen, auf eine andere 
Gesellschaft umzusteigen, die viel
leicht günstiger anbietet. In den Un
ternehmen erscheinen die Verluste 
der Ausscheidenden als Über
schüsse, die freilich wenig mit unter
nehmerischen Qualitäten zu tun ha
ben, wie es denn überhaupt kein gu
tes Zeichen für marktwirtschaftliche 
Verhältnisse ist, wenn im Sektor bis 
zu 40 % der jährlichen Prämienein
nahmen nach Auszahlung der Versi
cherungsleistungen als Über
schüsse auflaufen. Dabei sind die

zum Teil exzessiven Vertreter- und 
Verwaltungsausgaben bereits be
rücksichtigt. Auch sie hätten bei 
mehr Konkurrenz kaum Bestand.

Für Abhilfe muß, neben der Kun
denaufklärung, in erster Linie das 
Bundesaufsichtsamt für das Versi
cherungswesen sorgen. War die 
Entscheidung schon keineswegs 
über alle Zweifel erhaben, im Kar
tellgesetz die Versicherungen unter 
die Bereichsausnahmen einzustu
fen, so hat wenigstens das Auf
sichtsamt peinlich darauf zu achten, 
daß über dem Schutz der Kunden 
vor Versicherungskonkursen nicht 
das Wettbewerbsgebot aus den Au
gen verloren wird, an dem indivi
dual- wie gesamtwirtschaftlich ein 
nicht minder großes Interesse be
steht. Gewiß soll das Amt die ange
meldeten Tarife auf ihre allgemeine 
Bonität überprüfen. Aber es darf 
nicht, bewußt oder unbewußt, seine 
Hand zur Uniformierung der Versi
cherungsbedingungen reichen, so 
daß eine Art sektoraler Naturschutz
park entsteht. Das gilt auch im Hin
blick auf die Zulassung ausländi
scher Konkurrenz. Der Versiche
rungsnehmer hat jedenfalls kein In
teresse an einer ausufernden An
häufung von Überschüssen in Ma
nagerhand. Soweit sie nicht durch 
die überfälligen Tarifsenkungen oh
nehin abschmelzen, müssen sie je
weils alsbald den Kunden im einzel
nen gutgeschrieben werden. Auch 
sind verbesserte Bedingungen im 
Fall des Ausscheidens aus einer 
Gesellschaft ein Gebot der Stunde.

Bei alledem ist letzten Endes 
auch zu beachten, daß das private 
Versicherungsangebot attraktiv 
ausgestaltet sein muß, wenn die ge
setzliche Pflichtversicherung aufge
lockert wird, was für die allgemeine 
Wettbewerbsordnung nur von Vor
teil wäre. Und was die steuerliche 
Behandlung namentlich von Kapi
tallebensversicherungen betrifft, so 
Ist sie im Zuge einer Vorsorgepau
schale für jedermann zu regeln, die 
in gleicher Weise alle Sicherungs
wege einbezieht.
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